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FAQ !?Der Energieausweis
Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Energieausweis?

Der Energieausweis ist ein vierseitiges Formular mit ver-

schiedenen Angaben zu einem Gebäude. Er enthält neben 

Adresse, Baujahr des Gebäudes sowie Anzahl der Woh-

nungen als wichtigste Information einen auf ein Durch-

schnittsjahr bezogenen Energiekennwert in Kilowattstunden 

pro Quadratmeter mit entsprechenden Erläuterungen. Zum 

Vergleich hierzu werden Kennwerte verschiedener energe-

tischer Gebäudestandards angegeben. Der Energiekenn-

wert ist alternativ als berechneter Bedarf oder als gemes-

sener Verbrauch dargestellt.

Es gibt zwei unterschiedliche Energieausweise:

a 	 für Wohngebäude

b 	 für Nichtwohngebäude

Sowohl der Verbrauchs- als auch der Bedarfsausweis kann 

nicht nur für Wohngebäude, sondern auch für Nichtwohn-

gebäude oder gemischt genutzte Gebäude ausgestellt 

werden. Bei der Berechnung der Energiekennzahl wird bei 

einer Nutzung als Wohnraum lediglich die Energie für 

Raumheizung und Warmwassererzeugung angesetzt. Bei 

Nichtwohnungsnutzung findet eine ganzheitliche Betrach-

tung statt, das heißt es wird zusätzlich die Energie für 

Klimatisierung, Beleuchtung, etc. mit einbezogen.

Jeder Energieausweis muss dem in der Energieeinspar-

verordnung festgelegten Muster entsprechen.

Hier als Beispiel der Energieausweis für Wohngebäude  

(die Version für Nichtwohngebäude sieht ähnlich aus)



Was bringt ein Energieausweis?

Der Energieausweis wurde geschaffen, weil die Energieeinsparverordnung gesetzlich vorschreibt, dass potenziellen 

Käufern, Mietern, Pächtern oder Leasingnehmern von Immobilien ein Instrument an die Hand gegeben werden muss, das 

ihre Entscheidungsfindung unter dem Aspekt der Energieeffizienz entsprechend unterstützt. Übrigens muss bei beste-

henden Mietverhältnissen kein Energieausweis vorgelegt werden.

gggggggggggggggggggggggggg Fortsetzung auf Blatt 2 g
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Gebäudenutzfläche(AN) - Seite 1

Die Gebäudenutzfläche wird mit einem in der Energieeinsparverordnung festgelegten Umrechnungsfaktor über die
Wohnfläche ermittelt. Dieser Umrechnungsfaktor beträgt - je nach Gebäude - 1,2 oder 1,35. Die Gebäudenutzfläche
ist daher immer größer als die Wohnfläche.

Klimafaktor - Seite 2
Der Klimafaktor ist ein von Deutschen Wetterdienst angegebener Wert. Dabei wird der Standort des Gebäudes
einer hauptamtlichen Wetterstation zugewiesen und für die entsprechenden Zeiträume der Klimafaktor ermittelt
und monatlich aktualisiert. Mit dem so ermittelten Klimafaktor werden die Verbräuche der Heizungsanlage multi-
pliziert. Dieser kann zwischen den verschiedenen Abrechnungszeiträumen - je nach Witterung - stark abweichen.

Zeitliche Bereinigung - Seite 2
Weicht der Abrechnungszeitraum, für den die Verbräuche vorliegen, von einem vollen Jahr ab, werden die
Verbräuche zeitlich bereinigt. D.h. diese werden bei kürzeren oder längeren Abrechnungszeiträumen auf 365 Tage
umgerechnet.

Energieverbrauchskennwert - Seite 2
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist von der Energieeinsparverordnung
vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (s. oben). Dabei werden die
Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten zugrunde
gelegt.
Über Klimafaktoren (s. oben) wird der erfasste Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich der konkreten örtlichen
Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führen beispielsweise hohe Verbräuche in
einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes.
Der Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner
Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den zukünftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom
individuellen Verhalten abhängen.

Gemischt genutzte Gebäude
Für Energieausweise bei gemischt genutzten Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise für Wohnungen und die übrigen Nutzungen auszustellen.

Allgemeiner Hinweis
Bitte beachten Sie, dass sich abhängig vom Energieverbrauchsverhalten der Nutzer im Vergleich zum bedarfs-
orientierten Energieausweis Abweichungen ergeben können. Dies kann dazu führen, dass der Energie-
verbrauchskennwert im Vergleich zum Energiebedarfskennwert günstiger oder gegebenenfalls ungünstiger
ausfallen kann.

3Erläuterungen

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemäß § 20 Energieeinsparverordnung

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemäß Nummern:
Primärenergiebedarf
[kWh/(m²a)]
Einsparung gegenüber
Ist-Zustand [%]
Endenergiebedarf
[kWh/(m²a)]
Einsparung gegenüber
Ist-Zustand [%]
CO2-Emissionen
[kWh/(m²a)]
Einsparung gegenüber
Ist-Zustand [%]

Unterschrift des Ausstellers

............................ ..............................................................
Datum Unterschrift des Ausstellers

Gebäude (Lg-Nr.: 222222222) Ausweis-Nr.: 2000598

Adresse Musterstr 44
50000 Musterort

Hauptnutzung /
Gebäudekategorie Mehrfamilienhaus

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung sind möglich sind nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile Maßnahmenbeschreibung

1 Außenwand

2 Fenster Aufgrund Ihrer Angaben empfiehlt es sich, den Einbau von Fenstern mit Mehr-
fachverglasung und die Fugendichtheit des Rahmens zu überprüfen.

3 Oberste Geschoßdecke / Dach Aufgrund Ihrer Angaben empfiehlt es sich, eine Erhöhung der Dämmdicke für
eine mögliche energetische Verbesserung zu überprüfen.

4 Unterer Gebäudeabschluß / Kellerdecke Aufgrund Ihrer Angaben empfiehlt es sich, eine Erhöhung der Dämmdicke für
eine mögliche energetische Verbesserung zu überprüfen.

5 Heizung
Einsparpotenziale liegen oft in: hydraulischer Abgleich, moderne Pumpenrege-
lung, Einbau von neuen Thermostatventilen, Austausch des Heizkessels bzw.
Brenners.

6 Energieverbrauchskennwert Aufgrund des ermittelten erhöhten Energieverbrauchskennwerts empfiehlt es
sich, eine tiefer gehende Analyse für dessen Ursachen vorzunehmen.

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Aussteller

BRUNATA Wärmemesser-Gesellschaft
Schultheiss GmbH + Co.
i.A. Bernhard Mundry
Dipl. Ing. Architekt, Energieberater
Max-Planck-Str. 2
50354 Hürth

15.09.2009

x
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Energieverbrauchskennwert

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) vorgegeben. Die
Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN) nach EnEV. Der tatsächlich gemessene Verbrauch einer
Wohnung oder eines Gebäudes kann insbesondere wegen sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energie-
verbrauchskennwert abweichen.

Energieverbrauch für Warmwasser: enthalten nicht enthalten

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warmwasser
durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.
Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden, der
keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten, dass auf die
Warmwasserbereitung je nach Gebäudegröße 20 - 40
kWh/(m².a) entfallen können.
Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu
beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

2

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

1) EFH - Einfamilienhaus, MFH - Mehrfamilenhaus

1)

x

Zeitraum Energieverbrauchskennwert in kWh/(m².a)
(zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

Energieträger von bis Brennstoff-
menge
[kWh]

Anteil
Warm-
wasser
[kWh]

Klima-
faktor

Heizung Warm-
wasser

Kennwert

Durchschnitt

Erdgas in kWh 16.10.2005 15.10.2005 81539 19105 1,02 103 31 134

Erdgas in kWh 16.10.2004 15.10.2004 80171 16259 1,09 112 29 141

Erdgas in kWh 16.10.2003 15.10.2003 81025 15427 1,08 114 27 141

139

Das Gebäude wird auch gekühlt; der typische Energieverbrauch für Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Geräten
etwa 6 kWh je m² Gebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

x

Dieses Gebäude:
139 kWh/(m².a)

Erfasster Energieverbauch des Gebäudes (Lg.-Nr.: 222222222) Ausweis-Nr.: 2000598
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Unterschrift des Ausstellers

............................ ..............................................................
Datum Unterschrift des Ausstellers

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

1

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die
energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen -
siehe Seite 3).

� Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt.

� Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentümer Aussteller

� Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Aussteller

BRUNATA Wärmemesser-Gesellschaft
Schultheiss GmbH + Co.
i.A. Bernhard Mundry
Dipl. Ing. Architekt, Energieberater
Max-Planck-Str. 2
50354 Hürth

01.02.2008

x

x

x

Gültig bis: 14.09.2019 Ausweis-Nr.: 2000598

Gebäude

Gebäudetyp Mehrfamilienhaus

Liegenschaftsnummer 222222222

Adresse Musterstr 44
50000 Musterort

Kundennummer 987654321 Gebäudefoto

Gebäudeteil 1.-3. Etage (freiwillig)

Baujahr Gebäude 1975

Baujahr Anlagentechnik 1990

Anzahl Wohnungen 9

Gebäudenutzfläche (AN) 1234,67

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Neubau
Vermietung/Verkauf

Modernisierung
(Änderung/Erweiterung)

Sonstiges (freiwillig)
x

M
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Ziel ist es, Mietern oder Käufern eine leicht verständliche Informationen zum Energieverbrauch eines Objektes ähnlich den 

Energieeffizienzklassen von Haushaltsgeräten vorzulegen. Für die Mieter oder Käufer soll so die Markttransparenz erhöht 

und eine energetische Vergleichbarkeit von Gebäuden hergestellt werden. Der Eigentümer einer Immobilie soll für deren 

energetischen Zustand sensibilisiert werden, so dass sich letztlich Impulse zur Gebäudemodernisierung ergeben, bei-

spielsweise in Form von Verbesserungen der Wärmedämmung oder der Heizungsanlage.

Generell gilt: Je besser, also kleiner die Energiekennzahl, desto energiesparender ist das Gebäude gebaut und desto 

moderner ist auch die Anlagentechnik. Der Energieausweis gibt damit nicht nur Auskunft über den Energieverbrauch, 

sondern trägt mit einem guten Kennwert auch dazu bei, die Attraktivität der Immobilie zu erhöhen. Im Fall hoher Energie-

kennzahlen werden auffällige Gebäude identifiziert und Modernisierungsanreize geschaffen.

Das Ergebnis des Energieausweises kann für den Eigentümer folgende Auswirkung haben:

Gute Energiekennzahl 

•	 Leichtere Vermietbarkeit 

•	 Attraktivität für Käufer hoch 

•	 Positives Image der Immobilie

Schlechte Energiekennzahl

•	 Hohe Energiekosten und hohe Nebenkostenabrechnungen 

•	 Potenzieller Problemfall im Immobilienportfolio 

Ab wann muss ein Energieausweis vorhanden sein?

Wenn Wohnungen oder Gebäude verkauft beziehungsweise vermietet werden sollen, müssen 

•  ab 1. Juli 2008 Energieausweise für Wohngebäude der Fertigstellungsjahre bis 1965 

•  ab 1. Januar 2009 Energieausweise für Wohngebäude, die nach 1965 errichtet wurden und

•  ab 1. Juli 2009 Energieausweise für Nichtwohngebäude 

den potenziellen Interessenten zugänglich gemacht werden. Ebenfalls ab dem 1. Juli 2009 müssen Energieausweise  

für öffentliche Gebäude mit mehr als 1.000 Quadratmetern Nutzfläche öffentlich ausgehängt werden.

Wohngebäude

ja Baujahr vor 
einschl. 1965?

Frist bis 
01.07.2008

Frist bis 
01.01.2009

nein

Energieausweispflicht für bestehende Gebäude (Vermietung oder Verkauf)

Frist bis 
01.07.2009

Nichtwohngebäude
Öffentliche Gebäude



Wie lange gelten Energieausweise?

Energiebedarfsausweise, die im Rahmen eines Neubaus oder einer Modernisierungsmaßnahme auf Grundlage der bisher 

geltenden EnEV erstellt wurden, behalten ihre Gültigkeit für 10 Jahre ab Ausstellungsdatum. Die Gültigkeitsdauer von neu 

ausgestellten Energieausweisen aller Art – also sowohl Bedarfs- als auch Verbrauchsausweise – beträgt ebenfalls 10 Jahre.


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Welche Energieausweisarten gibt es?

Der Energieverbrauchsausweis beschreibt die Effizienz mit der die vorhandene Energie genutzt wird. Der Energiever-

brauch wird anhand der durchschnittlichen Verbrauchswerte der letzten drei aufeinander folgenden Abrechnungszeiträume 

(z.B. aus den Heizkostenabrechnungen) ermittelt. Im Verbrauch sind auch der Einfluss des Nutzers und der Betrieb der An-

lage enthalten, so dass sich Energieeinsparungen durch Verhaltensänderungen von Nutzern oder eine Effizienzsteigerung 

des Anlagenbetriebes gut abbilden lassen.

Mit dem Energiebedarfsausweis wird eine Vergleichbarkeit von Gebäudehülle und Anlagentechnik hergestellt, die ins-

besondere auf normierten Nutzungsverhalten und Randbedingungen basiert. Der Bedarfsausweis berücksichtigt bauliche 

und anlagentechnische Eigenschaften wie Dämmung, Baumaterialien, Bauweise, Lüftungs- und Heizungsanlage sowie den 

daraus eventuell entstandenen Wärmeverlust und ergibt ein objektives Bild der energetischen Qualität des Gebäudes. An 

beide Ausweisarten schließen sich Empfehlungen zur Verbesserung des energetischen Standards an. Beide können sowohl 

für Wohngebäude als auch für so genannte Nichtwohngebäude ausgestellt werden. Sie sagen übrigens nichts über den 

Energiebedarf oder -verbrauch einer konkreten Wohnung aus. Ein Energieausweis wird immer für ein Gebäude ausgestellt. 

Die Kosten der beiden Ausweisarten unterscheiden sich entsprechend dem Aufwand bei der Herstellung. Der Verbrauchs-

ausweis ist deutlich günstiger als der Bedarfsausweis.



Welcher Energieausweis wofür?

Die nachfolgende Grafik zeigt, für welche Gebäude die Wahlfreiheit zwischen beiden Ausweisarten besteht und welcher 

der beiden Energieausweise für ein Gebäude vorgeschrieben ist.

gggggggggggggggggggggggggg Fortsetzung auf Blatt 4 g

nein

Bestandsgebäude

nein

gebaut / modernisiert
nach WSchV 1977?

 
ja

Neubau, Modernisierung,
größere Erweiterung

bedarfsbasierter 
Energieausweis

nein

 
ja

nein

kein Energie-
ausweis nötig

Wohngebäude > 4 WE bzw.

Vermietung, Verkauf,
Verpachtung, Leasing etc.?

Absolute Wahlfreiheit
ab sofort und nur bis

zum 30.09.2008

 
ja

 
ja

Wahlfreiheit zwischen  
verbrauchs- und bedarfs- 
basiertem Energieausweis

Bauantrag nach dem
01.11.1977?


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Bis zum 30. September 2008 besteht eine generelle Wahlfreiheit zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweisen. 

Ab 1. Oktober 2008 bleibt die generelle Wahlfreiheit für alle Gebäude ab fünf Wohneinheiten bzw. für jüngere 

Wohngebäude (ab 1978) bestehen.

Für Wohngebäude mit bis zu vier Wohneinheiten besteht ab dem 1. Oktober 2008 nur noch die Wahlfreiheit für Objekte, deren 

Bauantrag nach dem 1. November 1977 – dem Beginn der Gültigkeit der Ersten Wärmeschutzverordnung – gestellt wurde 

oder die mindestens auf das Niveau der Ersten Wärmeschutzverordnung modernisiert wurden. Das bedeutet, dass für alte, 

kleine sowie unsanierte Häuser ab dem 1. Oktober 2008 dann nur noch der Energiebedarfsausweis ausgestellt werden kann. 

Das gilt auch für Gebäude bzw. Modernisierungen an den Gebäuden, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. 

Bei Neubauten oder wesentlichen Änderungen am Bestandsgebäude ist immer ein bedarfsbasierter Energieausweis zu 

erstellen. Bitte beachten Sie in Bezug auf die Ausstellungsberechtigung, dass hierbei die landesrechtlichen Regelungen 

(Bauordnungen) gelten.

Wie ist ein Gebäude definiert?

Nach der Energieeinsparverordnung müssen Energieausweise für Gebäude ausgestellt und der Energieverbrauch für das 

entsprechende Gebäude ermittelt werden. Diese Regelung ist für BRUNATA-METRONA deswegen von Bedeutung, da die 

übliche Abrechnungsgröße einer „Liegenschaft“ nicht identisch mit einem Gebäude sein muss. Eine abschließende 

Definition des Begriffes Gebäude liefert die Energieeinsparverordnung nicht. Dies ist für die praktische Umsetzung von 

Vorteil, da sich daraus verschiedene Interpretationsmöglichkeiten ergeben.

So kann man etwa schlussfolgern, dass ein Gebäude mindestens einen eigenen Aufgang und einen durchgehenden 

baulicher Verbund der wärmedämmenden Hülle (Dach, Außenwände) aufweisen muss. Somit kann beispielsweise auch ein 

Mehrfamilienhaus mit mehreren Hauseingängen oder eine Reihenhauszeile als ein Gebäude betrachtet werden. Dagegen 

gelten zwei Einzelhäuser, die beispielsweise nur über eine Tiefgarage oder gar nicht verbunden sind, als zwei Gebäude. In 

diesem Fall müsste für jedes einzelne Gebäude ein separater Energieausweis ausgestellt werden. 

BRUNATA-METRONA stellt Ihnen – sofern Sie sämtliche entsprechenden Angaben bereitstellen –  für alle Fallkonstellati-

onen einen Energieausweis aus.



Was bedeutet Wohngebäude, Nichtwohngebäude oder gemischt genutztes Gebäude?

Der Energieausweis (und somit auch der Bestellschein) unterscheidet sich für Wohngebäude von dem eines für Nicht-

wohngebäude. Handelt es sich um eine „Gemischte Nutzung“ entsprechend der Energieeinsparverordnung bedeutet 

dies das Vorhandensein von Wohnnutzung und Nichtwohnnutzung innerhalb eines Gebäudes – vorausgesetzt, dass der 

jeweilige Flächenanteil mindestens 10% beträgt. Dabei werden die unterschiedlich genutzten Gebäudeteile wie eigen-

ständige Gebäude behandelt. Entsprechend ist je ein Energieausweis für die Wohnnutzung und für die Nichtwohnnutzung 

auszustellen. 

Als Wohnungsnutzung gilt hierbei z.B. auch eine freiberufliche und freiberufsähnliche gewerbliche Nutzungen, die der 

Wohnungsnutzung einschließlich des Energieverbrauchsniveaus ähnlich sind. Beispiele sind Praxisräume von Ärzten, 

Rechtsanwaltskanzleien, Büroräume mit dem Wohnen ähnlicher haustechnischer Ausstattung. Getrennt werden müssen 

solche Nutzungen innerhalb eines Wohngebäudes, die nicht wohnähnlich sind und sich zusätzlich bei der gebäudetech-

nischen Ausstattung wie etwa Belüftung, Klimatisierung und dergleichen wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden. 


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Wie verfahre ich als Kunde mit dezentraler Beheizung wie etwa Gasetagenheizung oder 
Elektrospeicherheizung?

Voraussetzung für die Erstellung der Verbrauchsausweise ist, dass die Energieverbrauchsdaten über drei Abrechnungsperi-

oden ermittelbar sind. Dies kann entweder durch die Befragung aller Mieter oder durch Zusammenarbeit mit dem Energie-

versorgungsunternehmen (EVU) erreicht werden. Da jedoch die Mieter und nicht die Kunden direkter Vertragspartner des 

EVU sind, ist nicht gesichert, dass letztere aus Gründen des Datenschutzes die Verbrauchsdaten zur Verfügung stellen.

Scheitert sowohl die Befragung der Mieter als auch die Zusammenarbeit mit dem Energieversorgungsunternehmen, kann 

kein Verbrauchsausweis erstellt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass bei Wohngebäuden mit Nachtspeicherheizungen 

keine separaten Zähler für diese Nachtspeicherheizungen angebracht sind und somit der Stromverbrauch aller Stromquel-

len mitberechnet werden würde.



•	 Die im Ausweis vorgesehenen Angaben zur Ermittlung 

der Verbräuche und Flächen liegen nicht vor. 

•	 Verbrauchsdaten der Heizenergieverbräuche von den 

letzten drei vorhergehenden Abrechnungszeiträumen 

liegen nicht, bzw. für das zu betrachtende Gebäude 

nicht getrennt erfasst, vor. 

•	 Die Heizung versorgt mehrere Gebäude und es fehlt 

eine getrennte Erfassung für jedes Gebäude. 

•	 Es befinden sich dezentrale Wärmequellen im Gebäude 

und die Heizenergieverbräuche liegen nur dem Nutzer 

jeder einzelnen Wohneinheit vor, nicht jedoch dem 

Eigentümer für das gesamte Gebäude. 

•	 Im Gebäude befinden sich mehrere Wärmeerzeuger 

und die Verbrauchsdaten liegen nicht von allen Wär-

meerzeugern vollständig vor. 

•	 Bei Nichtwohngebäuden liegen die Stromverbrauchs-

daten aller gewerblichen Einheiten nicht von den letzten 

drei zusammenhängenden Abrechnungszeiträumen vor. 

•	 Bei Ihrem Gebäude handelt es sich um eine wesent-

liche Mischnutzung, und die Heizenergieverbräuche 

sowie die Stromverbräuche liegen nicht nach Nutzung 

getrennt vor. 

Wann ist die Ausstellung eines Energieverbrauchsausweises nicht möglich?

Welchen Energieausweis soll ich wählen?

Möchten Sie als Eigentümer lediglich die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, eine kostengünstigste Erstellung des Energieaus-

weises und keine konkret umsetzbare Ableitung von Modernisierungsempfehlungen, dann sollten Sie sich für den Ver-

brauchsausweis entscheiden.

Ist die Ausstellung eines Verbrauchsausweises nicht möglich, weil beispielsweise aufgrund dezentraler Beheizung die Ver-

bräuche nicht vorliegen, und Sie möchten für Wohngebäude dennoch auf eine preiswerte Alternative eines Energieaus-

weises nicht verzichten, dann empfehlen wir Ihnen den Vereinfachten Bedarfsausweis. 

Können die benötigten Angaben nicht gemacht werden, oder ist ohnehin eine anschließende Modernisierung beabsichtigt, 

so ist eine Vor-Ort-Untersuchung des Gebäudes und der Anlagentechnik durch einen Fachmann empfehlenswert. Dies 

ist kostenaufwändiger, wird jedoch ggf. staatlich gefördert. Möchten Sie einen Vor-Ort-Termin für einen Bedarfsausweis 

oder für eine Energieberatung vereinbaren, wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner. 

K

Soll der Energieausweis bestandteil des Mietvertrages werden?

NEIN, der Energieausweis dient lediglich im Vorfeld zur Entscheidungsfindung für potenzielle Miet- oder Kaufinteressenten 

und löst keine Rechtsfolgen aus. Die dort enthaltenen Informationen sollen nicht Bestandteil des Mietvertrages werden und 

stellen auch keine zugesicherte Eigenschaft des Gebäudes dar – dies sollte gegenüber Mietern und Käufern deutlich 

gemacht werden. Um den Informationscharakter sicherzustellen, sollte der Energieausweis nicht mit dem Mietvertrag bzw. 

Kaufvertrag in Verbindung gebracht werden. 

L
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Sind die Kosten des Energieausweises umlagefähig?

Eine Umlage der Kosten für die Erstellung von Energieausweisen, beispielsweise über die Heizkostenabrechnung,  

ist nicht möglich. 

M

Bis wann sollte die Bestellung eines Energieausweises beauftragt werden?

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit rechnet allein im ersten Jahr der Umsetzung mit einer Zahl von 2,4 Mio. 

auszustellenden Energieausweisen. Um Engpässe kurz vor Ablauf der Wahlfreiheit zu vermeiden sollte die Bestellung Ihres 

Energieausweises möglichst weit vor Ablauf der Fristen erfolgen.

N


